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VerordnungVerordnung
vom 15. Dezember 2020

über Massnahmen gegenüber bestimmten Per-über Massnahmen gegenüber bestimmten Per-
sonen und Organisationen zur Bekämpfung dersonen und Organisationen zur Bekämpfung der

Verbreitung und des Einsatzes chemischerVerbreitung und des Einsatzes chemischer
WaffenWaffen

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und
unter Einbezug des Beschlusses (GASP) 2018/1544 des Rates der Europäi-
schen Union vom 15. Oktober 2018 verordnet die Regierung:1

I. ZwangsmassnahmenI. Zwangsmassnahmen

Art. 1

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im
Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle befinden von:
a) im Anhang aufgeführten natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-

nisationen;
b) natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im Namen

oder auf Anweisung der natürlichen Personen, Unternehmen und Orga-
nisationen nach Bst. a handeln;
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c) Unternehmen und Organisationen, die sich im Eigentum oder unter
Kontrolle der natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen
nach Bst. a oder b befinden.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung nach Abs. 1 betroffenen natür-
lichen Personen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen
oder Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt
zur Verfügung zu stellen.

3) Sofern die gutgeschriebenen Beträge ebenfalls gesperrt werden, gilt
das Verbot nach Abs. 2 nicht für die Gutschrift auf gesperrte Konten von:2

a) Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten;
b) Zahlungen aufgrund von bestehenden Verträgen;
c) Zahlungen aufgrund von schiedsgerichtlichen Entscheidungen oder von

in dem Europäischen Wirtschaftsraum, der Schweiz oder dem Verei-
nigten Königreich ergangenen oder darin vollstreckbaren gerichtlichen
oder behördlichen Entscheidungen.

4) Gelder, die von Dritten an natürliche Personen, Unternehmen oder
Organisationen nach Abs. 1 überwiesen werden, dürfen gesperrten Konten
gutgeschrieben werden, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen
Beträge ebenfalls gesperrt werden.3

5) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte und die Freigabe gesperrter wirtschaft-
licher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:4

a) Erfüllung bestehender Verträge;
b) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand sind:

1. einer bestehenden Entscheidung eines Schiedsgerichts; oder
2. einer Entscheidung einer Verwaltungsstelle oder eines Gerichts,

welche in einem EWRA-Vertragsstaat, der Schweiz oder dem Verei-
nigten Königreich ergangen oder vollstreckbar ist.

6) Sie kann die Freigabe bestimmter gesperrter Gelder oder wirtschaft-
licher Ressourcen oder das Zurverfügungstellen bestimmter Gelder oder
wirtschaftlicher Ressourcen an eine natürliche Person, ein Unternehmen
oder eine Organisation nach Abs. 1 ausnahmsweise bewilligen zur:5

a) Vermeidung von Härtefällen;
b) Erfüllung amtlicher Tätigkeiten diplomatischer oder konsularischer Ver-

tretungen oder internationaler Organisationen, die nach dem Völker-
recht Immunität geniessen;
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c) Durchführung humanitärer Aktivitäten oder anderer Tätigkeiten, sofern
die Aktivitäten oder Tätigkeiten zur Deckung menschlicher Grundbe-
dürfnisse erforderlich sind;

d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;

e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäs-
sige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftli-
cher Ressourcen;

f) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

7) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU
einzureichen.6

Art. 2

Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks,

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldverpflichtungen, Wertpapiere
und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine,
Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder
andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite,
Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien
oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Siche-
rungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an
Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere
Finanzierungsinstrument für Exporte;

b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapier-
firmen;

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von
Geldern;

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung der Verwen-
dung wirtschaftlicher Ressourcen zum Erwerb von Geldern, Waren
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oder Dienstleistungen, einschliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder
des Verpfändens solcher Ressourcen.

Art. 3

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise nach und die Durchreise durch Liechtenstein sind den im
Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren:
a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
b) zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien, an internatio-

nalen Konferenzen oder an einem politischen Dialog betreffend die Ver-
breitung und den Einsatz chemischer Waffen;

c) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfah-
rens erforderlich ist; oder

d) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und
Passamt einzureichen.

Art. 4

Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen

1) Es ist verboten, Forderungen zu erfüllen, wenn sie auf einen Vertrag
oder ein Geschäft zurückzuführen sind, dessen Durchführung durch Mass-
nahmen nach dieser Verordnung direkt oder indirekt verhindert oder beein-
trächtigt wurde; dieses Verbot gilt für Forderungen:
a) von im Anhang aufgeführten Personen, Unternehmen und Organisa-

tionen;
b) von natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen, die im

Auftrag von unter Bst. a erwähnten Personen, Unternehmen und Orga-
nisationen handeln.

2) In Verfahren zur Durchsetzung einer Forderung trägt die natürliche
Person, das Unternehmen oder die Organisation, die den Anspruch geltend
macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs nicht nach
Abs. 1 verboten ist.7
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II. Vollzug und StrafbestimmungenII. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 5

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen
nach Art. 1 und 4. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebe-
willigungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer
betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und
Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um Aus-
nahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation
weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung
weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Bei-
spiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfän-
dung oder Versiegelung von Luxusgütern.

Art. 68

Meldepflichten

1) Personen und Organisationen, die Gelder halten oder verwalten oder
von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzu-
nehmen ist, dass sie unter die Sperrung nach Art. 1 Abs. 1 fallen, müssen
dies der Stabsstelle FIU unverzüglich melden.

2) Banken und Wertpapierfirmen, die der Stabsstelle FIU nach Abs. 1
von ihnen gehaltene oder verwaltete Gelder gemeldet haben, müssen der
Stabsstelle FIU jährlich bis zum 15. Februar die Beträge per 31. Dezember
des Vorjahres übermitteln.

3) Gutschriften nach Art. 1 Abs. 4 müssen der Stabsstelle FIU unverzüg-
lich gemeldet werden.

4) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten, Gegenstand
und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen sowie bei
Gutschriften die Namen der Aussteller enthalten.
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Art. 7

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 1, 3 oder 4 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft.

2) Wer gegen Art. 6 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

III. SchlussbestimmungIII. Schlussbestimmung

Art. 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang99

(Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 4)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sichNatürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich

die Massnahmen nach Art. 1, 3 und 4 richtendie Massnahmen nach Art. 1, 3 und 4 richten

A. Natürliche PersonenA. Natürliche Personen
Name Angaben zur Iden-

tität
Gründe

1. Tariq YASMINA alias Tarq
Yasmina
Geschlecht: männ-
lich
Titel: Oberst;
Staatsangehörigkeit:
syrisch

Tariq Yasmina agiert als der Verbin-
dungsbeamte zwischen dem Zentrum
für wissenschaftliche Studien und For-
schung (Scientific Studies and Research
Centre, SSRC) und dem Präsidentenpa-
last und ist als solcher am Einsatz und
an den Vorbereitungen für den Einsatz
chemischer Waffen durch das syrische
Regime beteiligt.

2. Khaled NASRI alias Mohammed
Khaled Nasri;
Haled Natsri;
Geschlecht: männ-
lich
Titel: Leiter des
Instituts 1000 des
SSRC;
Staatsangehörigkeit:
syrisch

Khaled Nasri ist der Direktor des Insti-
tuts 1000; hierbei handelt es sich um die
Abteilung des SSRC, die für die Ent-
wicklung und Herstellung von Com-
puter- und Elektroniksystemen für das
Chemiewaffenprogramm Syriens
zuständig ist.

3. Walid ZUGHAIB alias Zughib,
Zgha'ib,
Zughayb;
Titel: Doktor,
Leiter des Instituts
2000 des SSRC;
Geschlecht: männ-
lich
Staatsangehörigkeit:
syrisch

Walid Zughaib ist der Direktor des
Instituts 2000; hierbei handelt es sich
um die Abteilung des SSRC, die für die
mechanische Entwicklung und Herstel-
lung für das Chemiewaffenprogramm
Syriens zuständig ist.

4. Firas AHMED alias Ahmad;
Titel: Oberst, Leiter
des
Sicherheitsdienstes

Firas Ahmed ist der Direktor des
Sicherheitsdienstes des Instituts 1000;
hierbei handelt es sich um die Abtei-
lung des SSRC, die für die Entwicklung
und Herstellung von Computer und
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beim Institut 1000
des SSRC;
Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum: 21.
Januar 1967;
Staatsangehörigkeit:
syrisch

Elektroniksystemen für das Chemie-
waffenprogramm Syriens zuständig ist.
Nach dem Beitritt Syriens zum Che-
miewaffenübereinkommen war er an
der Weitergabe und Verbergung von
Material beteiligt, das mit chemischen
Waffen im Zusammenhang steht.

5. Said SAID alias Saeed, Sa’id
Sa’id,
Titel: Doktor, Mit-
glied des Instituts
3000 (alias Institut
6000) des SSRC;
Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum: 11.
Dezember 1955

Said Said ist eine bedeutende Persön-
lichkeit im Institut 3000 alias Institut
6000; hierbei handelt es sich um die
Abteilung des Scientific Studies and
Research Centre (SSRC), die für die
Entwicklung und Herstellung von syri-
schen Chemiewaffen zuständig ist.

6. Anatoliy
Vladimirovich
CHEPIGA

alias Ruslan
BOSHIROV,
Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum: 5.
April 1979; 12.
April 1978
Geburtsorte: Niko-
laevka, Amur
Oblast, Russland;
Dushanbe, Taji-
kistan

Der Offizier der Hauptverwaltung für
Aufklärung (GRU) Anatoliy Chepiga
(alias Ruslan Boshirov) hat einen toxi-
schen Nervenkampfstoff ("Nowit-
schok") besessen, befördert und am
Wochenende vom 4. März 2018 in
Salisbury eingesetzt. Am 5. September
2018 beschuldigte die britische Staats-
anwaltschaft Ruslan Boshirov der Ver-
schwörung zur Ermordung von Sergei
Skripal, der versuchten Ermordung von
Sergei Skripal, Yulia Skripal und Nick
Bailey, des Einsatzes und des Besitzes
von Nowitschok sowie der vorsätzli-
chen schweren Körperverletzung an
Yulia Skripal und Nick Bailey.

7. Alexander Yevge-
niyevich
MISHKIN

alias Alexander
PETROV,
Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum: 13.
Juli 1979
Geburtsorte:
Loyga, Russland;
Kotlas, Russland

Der Offizier der GRU Alexander
Mishkin (alias Alexander Petrov) hat
einen toxischen Nervenkampfstoff
("Nowitschok") besessen, befördert
und am Wochenende vom 4. März 2018
in Salisbury eingesetzt. Am 5. Sep-
tember 2018 beschuldigte die britische
Staatsanwaltschaft Alexander Petrov
der Verschwörung zur Ermordung von
Sergei Skripal, der versuchten Ermor-
dung von Sergei Skripal, Yulia Skripal
und Nick Bailey, des Einsatzes und des
Besitzes von Nowitschok sowie der
vorsätzlichen schweren Körperverlet-
zung an Yulia Skripal und Nick Bailey.
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8. Vladimir
Stepanovich
ALEXSEYEV

Geschlecht: männ-
lich
Titel: Erster stell-
vertretender Chef
der Hauptverwal-
tung der Aufklä-
rung

Vladimir Stepanovich Alexseyev ist der
erste stellvertretende Chef der GRU
(alias GU). Aufgrund seiner leitenden
Funktion in der GRU ist Alexseyev
verantwortlich für den Besitz, die
Beförderung und den Einsatz des toxi-
schen Nervenkampfstoffes "Nowit-
schok" durch Offiziere der GRU am
Wochenende vom 4. März 2018 in
Salisbury.

9. Igor Olegovich
KOSTYUKOV

Geschlecht: männ-
lich
Titel: Chef der
Hauptverwaltung
der Aufklärung

Aufgrund seiner damaligen leitenden
Funktion als erster stellvertretender
Chef der GRU (alias GU) ist Igor Ole-
govich Kostyukov verantwortlich für
den Besitz, die Beförderung und den
Einsatz des toxischen Nervenkampf-
stoffes "Nowitschok" durch Offiziere
der GRU am Wochenende vom 4. März
2018 in Salisbury.

10. Andrei
Veniaminovich
YARIN

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum: 13.
Februar 1970;
Geburtsort:
Nizhny Tagil;
Staatsangehörigkeit:
russisch;
Titel: Leiter der
Direktion für
Innenpolitik in der
Präsidialverwaltung

Andrei Yarin ist Leiter der Direktion
für Innenpolitik in der Präsidialverwal-
tung der Russischen Föderation. In
dieser Funktion ist er für die Gestal-
tung und Umsetzung der innenpoliti-
schen Ausrichtungen zuständig. Andrei
Yarin ist ausserdem in eine Task Force
in der Präsidialverwaltung berufen
worden, deren Aufgabe es war, dem
Einfluss von Alexej Nawalny in der
russischen Gesellschaft entgegenzu-
wirken, einschliesslich durch Opera-
tionen, die ihn in Misskredit bringen
sollten. Alexej Nawalny ist wegen
seiner herausragenden Rolle in der poli-
tischen Opposition Ziel systematischer
Schikanen und Repression durch staat-
liche Akteure und Akteure der Justiz in
der Russischen Föderation. Alexej
Nawalnys Aktivitäten wurden während
seiner Reise nach Sibirien im August
2020 von den Behörden der Russischen
Föderation eng überwacht. Am 20.
August 2020 ist er schwer erkrankt und
wurde in ein Krankenhaus in Omsk,
Russische Föderation, eingeliefert. Am
22. August 2020 wurde er in ein Kran-
kenhaus in Berlin, Deutschland, verlegt.
Ein Fachlabor in Deutschland hat
anschliessend eindeutige Beweise, die
auch von Laboren in Frankreich und
Schweden bestätigt wurden, gefunden,
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dass Alexej Nawalny mit einem toxi-
schen Nervenkampfstoff der
Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde.
Dieser toxische Nervenkampfstoff steht
in der Russischen Föderation nur staat-
lichen Stellen zur Verfügung. Unter
diesen Umständen kann davon ausge-
gangen werden, dass die Vergiftung von
Alexej Nawalny nur mit der Zustim-
mung der Präsidialverwaltung möglich
war. Aufgrund seiner Führungsposition
in der Präsidialverwaltung ist Andrei
Yarin daher dafür verantwortlich, dass
den Personen, die die Vergiftung von
Alexej Nawalny mit dem Nerven-
kampfstoff Nowitschok, die nach dem
Chemiewaffenübereinkommen einen
Einsatz von Chemiewaffen bedeutet,
durchgeführt haben oder daran beteiligt
waren, Unterstützung verschafft oder
geleistet wurde.

11. Sergei
Vladilenovich
KIRIYENKO

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum: 26.
Juli 1962;
Geburtsort: Suk-
humi;
Staatsangehörigkeit:
russisch;
Titel: Erster Stell-
vertretender Stabs-
chef in der Präsidi-
alverwaltung

Sergei Kiriyenko ist Erster Stellvertre-
tender Stabschef in der Präsidialverwal-
tung der Russischen Föderation. In
dieser Funktion ist er für innenpoliti-
sche Angelegenheiten, einschliesslich
politischer Gruppen und Aktivitäten,
verantwortlich. Alexej Nawalny ist
wegen seiner herausragenden Rolle in
der politischen Opposition Ziel syste-
matischer Schikanen und Repression
durch staatliche Akteure und Akteure
der Justiz in der Russischen Föderation.
Alexej Nawalnys Aktivitäten wurden
während seiner Reise nach Sibirien im
August 2020 von den Behörden der
Russischen Föderation eng überwacht.
Am 20. August 2020 ist er schwer
erkrankt und wurde in ein Kranken-
haus in Omsk, Russische Föderation,
eingeliefert. Am 22. August 2020 wurde
er in ein Krankenhaus in Berlin,
Deutschland, verlegt. Ein Fachlabor in
Deutschland hat anschliessend eindeu-
tige Beweise, die auch von Laboren in
Frankreich und Schweden bestätigt
wurden, gefunden, dass Alexej
Nawalny mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-Gruppe
vergiftet wurde. Dieser toxische Ner-
venkampfstoff steht in der Russischen
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Föderation nur staatlichen Stellen zur
Verfügung. Unter diesen Umständen
kann davon ausgegangen werden, dass
die Vergiftung von Alexej Nawalny nur
mit der Zustimmung der Präsidialver-
waltung möglich war. Aufgrund seiner
Führungsposition in der Präsidialver-
waltung ist Sergei Kiriyenko daher
dafür verantwortlich, dass den Per-
sonen, die die Vergiftung von Alexej
Nawalny mit dem Nervenkampfstoff
Nowitschok, die nach dem Chemiewaf-
fenübereinkommen einen Einsatz von
Chemiewaffen bedeutet, durchgeführt
haben oder daran beteiligt waren,
Unterstützung verschafft oder geleistet
wurde.

12. Sergei Ivanovich
MENYAILO

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum: 22.
August 1960;
Geburtsort: Alagir;
Staatsangehörigkeit:
russisch;
Titel: Regierungs-
oberhaupt von
Nordossetien-
Alania.

Sergei Menyailo ist das Regierungs-
oberhaupt von Nordossetien-Alania. Er
war zwischen 2016 und April 2021
generalbevollmächtigter Vertreter des
Präsidenten der Russischen Föderation
im Föderationskreis Sibirien. In dieser
Eigenschaft war er dafür verantwort-
lich, die Umsetzung der verfassungs-
mässigen Befugnisse des Präsidenten,
einschliesslich der Umsetzung der
Innen- und Aussenpolitik des Staates,
sicherzustellen. Sergei Menyailo war bis
August 2021 Mitglied des Sicherheits-
rats der Russischen Föderation.
Alexej Nawalny ist wegen seiner her-
ausragenden Rolle in der politischen
Opposition Ziel systematischer Schi-
kanen und Repression durch staatliche
Akteure und Akteure der Justiz in der
Russischen Föderation.
Alexej Nawalnys Aktivitäten wurden
während seiner Reise nach Sibirien im
August 2020 von den Behörden der
Russischen Föderation eng überwacht.
Am 20. August 2020 ist er schwer
erkrankt und wurde in ein Kranken-
haus in Omsk, Russische Föderation,
eingeliefert. Am 22. August 2020 wurde
er in ein Krankenhaus in Berlin,
Deutschland, verlegt. Ein Fachlabor in
Deutschland hat anschliessend eindeu-
tige Beweise, die auch von Laboren in
Frankreich und Schweden bestätigt
wurden, gefunden, dass Alexej
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Nawalny mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-Gruppe
vergiftet wurde. Dieser toxische Ner-
venkampfstoff steht in der Russischen
Föderation nur staatlichen Stellen zur
Verfügung. Unter diesen Umständen
kann davon ausgegangen werden, dass
die Vergiftung von Alexej Nawalny nur
mit der Zustimmung der Präsidialver-
waltung möglich war.
Aufgrund seiner Führungsposition als
ehemaliger Bevollmächtigter der Präsi-
dialverwaltung im Föderationskreis
Sibirien ist Sergei Menyailo daher dafür
verantwortlich, dass den Personen, die
die Vergiftung von Alexej Nawalny mit
dem Nervenkampfstoff Nowitschok,
die nach dem Chemiewaffenüberein-
kommen einen Einsatz von Chemie-
waffen bedeutet, durchgeführt haben
oder daran beteiligt waren, Unterstüt-
zung verschafft oder geleistet wurde.

13. Aleksandr Vasilie-
vich BORT-
NIKOV

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum: 15.
November 1951;
Geburtsort: Perm;
Staatsangehörigkeit:
russisch;
Titel: Direktor des
Föderalen Dienstes
für Sicherheit der
Russischen Födera-
tion

Aleksandr Bortnikov ist der Direktor
des Föderalen Dienstes für Sicherheit
der Russischen Föderation und in
dieser Eigenschaft für die Tätigkeiten
des wichtigsten Sicherheitsdienstes in
Russland verantwortlich. Alexej
Nawalny ist wegen seiner herausra-
genden Rolle in der politischen Oppo-
sition Ziel systematischer Schikanen
und Repression durch staatliche
Akteure und Akteure der Justiz in der
Russischen Föderation. Alexej
Nawalnys Aktivitäten wurden während
seiner Reise nach Sibirien im August
2020 vom Inlandsgeheimdienst der
Russischen Föderation eng überwacht.
Am 20. August 2020 ist er schwer
erkrankt und wurde in ein Kranken-
haus in Omsk, Russische Föderation,
eingeliefert. Am 22. August 2020 wurde
er in ein Krankenhaus in Berlin,
Deutschland, verlegt. Ein Fachlabor in
Deutschland hat anschliessend eindeu-
tige Beweise, die auch von Laboren in
Frankreich und Schweden bestätigt
wurden, gefunden, dass Alexej
Nawalny mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-Gruppe
vergiftet wurde. Dieser toxische Ner-
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venkampfstoff steht in der Russischen
Föderation nur staatlichen Stellen zur
Verfügung. Unter diesen Umständen
und angesichts dessen, dass Alexej
Nawalny zum Zeitpunkt seiner Vergif-
tung unter Überwachung stand, kann
davon ausgegangen werden, dass die
Vergiftung nur unter Beteiligung des
Föderalen Dienstes für Sicherheit mög-
lich war. Aufgrund seiner Führungspo-
sition im Föderalen Dienst für Sicher-
heit ist Aleksandr Bortnikov daher
dafür verantwortlich, dass den Per-
sonen, die die Vergiftung von Alexej
Nawalny mit dem Nervenkampfstoff
Nowitschok, die nach dem Chemiewaf-
fenübereinkommen einen Einsatz von
Chemiewaffen bedeutet, durchgeführt
haben oder daran beteiligt waren,
Unterstützung geleistet wurde.

14. Pavel Anatolievich
POPOV

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum: 1.
Januar 1957;
Geburtsort: Kras-
noyarsk;
Staatsangehörigkeit:
russisch;
Titel: Stellvertre-
tender Verteidi-
gungsminister der
Russischen Födera-
tion

Pavel Popov ist stellvertretender Vertei-
digungsminister der Russischen Föde-
ration und trägt in dieser Eigenschaft
die Gesamtverantwortung für For-
schungstätigkeiten. Dazu gehören die
Kontrolle und die Entwicklung der
wissenschaftlichen und technischen
Fähigkeiten des Ministeriums, ein-
schliesslich der Entwicklung potenzi-
eller und der Modernisierung vorhan-
dener Waffen und militärischer Ausrüs-
tung. Dem russischen Verteidigungsmi-
nisterium ist die Verantwortung für die
von der Sowjetunion übernommenen
Bestände chemischer Waffen und ihre
sichere Lagerung bis zu ihrer vollstän-
digen Vernichtung übertragen worden.
Am 20. August 2020 ist Alexej
Nawalny schwer erkrankt und wurde
in ein Krankenhaus in Omsk, Russische
Föderation, eingeliefert. Am 22. August
2020 wurde er in ein Krankenhaus in
Berlin, Deutschland, verlegt. Ein Fach-
labor in Deutschland hat anschliessend
eindeutige Beweise, die auch von
Laboren in Frankreich und Schweden
bestätigt wurden, gefunden, dass Alexej
Nawalny mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-Gruppe
vergiftet wurde. Dieser toxische Ner-
venkampfstoff steht in der Russischen

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.225.0

Fassung: 01.10.2025 13



Föderation nur staatlichen Stellen zur
Verfügung. Infolge der Gesamtverant-
wortung des Verteidigungsministe-
riums für die sichere Lagerung und die
Vernichtung chemischer Waffen kann
der Einsatz solcher chemischer Waffen
im Hoheitsgebiet der Russischen Föde-
ration nur auf Vorsatz oder Fahrlässig-
keit seitens des Verteidigungsministe-
riums und seiner politischen Führung
zurückzuführen sein. Aufgrund seiner
Führungsposition im Verteidigungsmi-
nisterium der Russischen Föderation ist
Pavel Popov daher für die Unterstüt-
zung der Personen verantwortlich, die
die Vergiftung von Alexej Nawalny mit
dem Nervenkampfstoff Nowitschok,
die nach dem Chemiewaffenüberein-
kommen einen Einsatz von Chemie-
waffen bedeutet, durchgeführt haben
oder daran beteiligt waren.

15. Aleksei
Yurievich KRIVO-
RUCHKO

Geschlecht: männ-
lich;
Geburtsdatum: 17.
Juli 1975;
Geburtsort: Stav-
ropol;
Staatsangehörigkeit:
russisch;
Titel: Stellvertre-
tender Verteidi-
gungsminister der
Russischen Födera-
tion

Aleksei Krivoruchko ist stellvertre-
tender Verteidigungsminister der Russi-
schen Föderation und trägt die Gesamt-
verantwortung für Rüstungsgüter.
Dazu gehört die Kontrolle des Bestands
des Ministeriums an Waffen und militä-
rischer Ausrüstung. Er ist auch für
deren Beseitigung im Rahmen der
Umsetzung internationaler Verträge,
die dem Verteidigungsministerium
zugewiesen wurde, verantwortlich.
Dem russischen Verteidigungsministe-
rium ist die Verantwortung für die von
der Sowjetunion übernommenen
Bestände chemischer Waffen und ihre
sichere Lagerung bis zu ihrer vollstän-
digen Vernichtung übertragen worden.
Am 20. August 2020 ist Alexej
Nawalny schwer erkrankt und wurde
in ein Krankenhaus in Omsk, Russische
Föderation, eingeliefert. Am 22. August
2020 wurde er in ein Krankenhaus in
Berlin, Deutschland, verlegt. Ein Fach-
labor in Deutschland hat anschliessend
eindeutige Beweise, die auch von
Laboren in Frankreich und Schweden
bestätigt wurden, gefunden, dass Alexej
Nawalny mit einem toxischen Nerven-
kampfstoff der Nowitschok-Gruppe
vergiftet wurde. Dieser toxische Ner-
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venkampfstoff steht in der Russischen
Föderation nur staatlichen Stellen zur
Verfügung. Infolge der Gesamtverant-
wortung des Verteidigungsministe-
riums für die sichere Lagerung und die
Vernichtung chemischer Waffen kann
der Einsatz solcher chemischer Waffen
im Hoheitsgebiet der Russischen Föde-
ration nur auf Vorsatz oder Fahrlässig-
keit seitens des Verteidigungsministe-
riums und seiner politischen Führung
zurückzuführen sein. Aufgrund seiner
Führungsposition im Verteidigungsmi-
nisterium der Russischen Föderation ist
Aleksei Krivoruchko daher für die
Unterstützung der Personen verant-
wortlich, die die Vergiftung von Alexej
Nawalny mit dem Nervenkampfstoff
Nowitschok, die nach dem Chemiewaf-
fenübereinkommen einen Einsatz von
Chemiewaffen bedeutet, durchgeführt
haben oder daran beteiligt waren.

16. Alexey
Alexandrovich
ALEXANDROV
Alias Alexey And-
reevich FROLOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
16.6.1981 oder 16.6.
1980
Staatsangehörigkeit:
russisch

Alexey Alexandrov gehört dem
Inlandsgeheimdienst der Russischen
Föderation (FSB) an; er ist als opera-
tiver Mitarbeiter beim Institut für Kri-
minalistik beschäftigt.
In dieser Eigenschaft war er unmit-
telbar an der Vorbereitung und der
Durchführung der Vergiftung von
Alexej Nawalny mit einem Nerven-
kampfstoff vom Typ Nowitschok am
20. August 2020 in Tomsk beteiligt, der
einen Einsatz chemischer Waffen im
Sinne des Chemiewaffenübereinkom-
mens darstellt.
Daher war Alexey Alexandrov an den
Vorbereitungen des Einsatzes chemi-
scher Waffen sowie am Einsatz chemi-
scher Waffen beteiligt.

17. Vladimir
Alexandrovich
PANYAEV
Alias Vladimir
ALEXEEV
Alias Vladimir
ALEXEEV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
25.11.1980
Geburtsort: Serd-
obsk,
Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
russisch

Vladimir Panyaev gehört dem Inlands-
geheimdienst der Russischen Födera-
tion (FSB) an; er ist als operativer Mit-
arbeiter beim Institut für Kriminalistik
beschäftigt.
In dieser Eigenschaft war er unmit-
telbar an den Vorbereitungen und der
Durchführung der Vergiftung von
Alexej Nawalny mit einem Nerven-
kampfstoff vom Typ Nowitschok am
20. August 2020 in Tomsk beteiligt, der

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.225.0

Fassung: 01.10.2025 15



einen Einsatz chemischer Waffen im
Sinne des Chemiewaffenübereinkom-
mens darstellt.
Daher war Vladimir Panyaev an den
Vorbereitungen des Einsatzes chemi-
scher Waffen sowie am Einsatz chemi-
scher Waffen beteiligt.

18. Ivan
Vladimirovich
OSIPOV
Alias Ivan
Vasilyevich SPIRI-
DONOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
21.8.1976 oder
21.8.1975
Staatsangehörigkeit:
russisch

Ivan Osipov gehört dem Inlandsge-
heimdienst der Russischen Föderation
(FSB) an; er ist als operativer Mitar-
beiter beim Institut für Kriminalistik
beschäftigt.
In dieser Eigenschaft war er unmit-
telbar an den Vorbereitungen und der
Durchführung der Vergiftung auf
Alexej Nawalny mit einem Nerven-
kampfstoff vom Typ Nowitschok am
20. August 2020 in Tomsk beteiligt, der
einen Einsatz chemischer Waffen im
Sinne des Chemiewaffenübereinkom-
mens darstellt.
Daher war Ivan Osipov an den Vorbe-
reitungen des Einsatzes chemischer
Waffen sowie am Einsatz chemischer
Waffen beteiligt.

19. Artur
Aleksandrovich
ZHIROV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.7.1961
Staatsangehörigkeit:
russisch

Artur Zhirov ist Experte für chemische
Waffen und Direktor des Forschungs-
instituts SC Signal, das mit dem russi-
schen Chemiewaffenprogramm in Ver-
bindung steht.
Als Direktor von SC Signal leistete
Artur Zhirov technische Unterstützung
bei Einsätzen gegen Julia Nawalnaja
und Alexej Nawalny, die am 6. Juli
2020 in Kaliningrad durchgeführt
wurden, und bei der Planung der
anschliessenden Vergiftung von Alexej
Nawalny mit einem Nervenkampfstoff
vom Typ Nowitschok am 20. August
2020 in Tomsk, der einen Einsatz che-
mischer Waffen im Sinne des Chemie-
waffenübereinkommens darstellt.
Daher war Artur Zhirov an den Vorbe-
reitungen für den Einsatz chemischer
Waffen beteiligt und hat technische und
materielle Unterstützung für den Ein-
satz chemischer Waffen geleistet.

20. Kirill Yurievich
VASILIEV

Geschlecht: männ-
lich

General Kirill Vasiliev ist Direktor des
Instituts für Kriminalistik des Inlands-
geheimdienstes der Russischen Födera-
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Alias Kirill VASI-
LYEV

Geburtsdatum:
22.2.1973
Staatsangehörigkeit:
russisch
Steuernummer:
773721109701
(Russland)

tion (FSB), das über einen langen Zeit-
raum Operationen zur genauen Über-
wachung der Tätigkeiten von Alexej
Nawalny durchgeführt hat, auch wäh-
rend Nawalnys Reise nach Tomsk, wo
er am 20. August 2020 mit einem Ner-
venkampfstoff vom Typ Nowitschok
vergiftet wurde. Diese Vergiftung stellt
einen Einsatz chemischer Waffen im
Sinne des Chemiewaffenübereinkom-
mens dar.
Kirill Vasiliev hat in seiner Eigenschaft
als Direktor des Instituts für Krimina-
listik des FSB den operativen Rahmen
für die Überwachung von und den
Mordanschlag auf Alexej Nawalny
bereitgestellt und entsprechende
Anweisungen erteilt.
Daher war er an den Vorbereitungen
für den Einsatz chemischer Waffen
beteiligt, ist für den Einsatz chemischer
Waffen verantwortlich und hat techni-
sche und materielle Unterstützung für
den Einsatz chemischer Waffen
geleistet.

21. Konstantin
Borisovich
KUDRYAVTSEV
Alias Konstantin
Yevgenievich
SOKOLOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
28.4.1980 oder
28.4.1981
Staatsangehörigkeit:
russisch

Konstantin Kudryavtsev ist ein Che-
miewaffenexperte, der dem Inlandsge-
heimdienst der Russischen Föderation
(FSB) angehört; er ist als operativer
Mitarbeiter beim Institut für Krimina-
listik beschäftigt.
In dieser Eigenschaft war er unmit-
telbar an der Vorbereitung und an
Nachbereitungshandlungen der Vergif-
tung von Alexej Nawalny mit einem
Nervenkampfstoff vom Typ Nowit-
schok am 20. August 2020 in Tomsk
beteiligt, der einen Einsatz chemischer
Waffen im Sinne des Chemiewaffen-
übereinkommens darstellt. Darüber
hinaus hat er seine Beteiligung an min-
destens einer weiteren versuchten Ver-
giftung von Alexej Nawalny im Jahr
2017 eingeräumt.
Daher war Konstantin Kudryavtsev an
den Vorbereitungen des Einsatzes che-
mischer Waffen sowie am Einsatz che-
mischer Waffen beteiligt.
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22. Stanislav
Valentinovich
MAKSHAKOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
1966
Staatsangehörigkeit:
russisch

Stanislav Makshakov ist ein Militärwis-
senschaftler und stellvertretender
Direktor des Instituts für Kriminalistik
des Inlandsgeheimdienstes der Russi-
schen Föderation (FSB), das über einen
langen Zeitraum Operationen zur
genauen Überwachung der Tätigkeiten
von Alexej Nawalny durchgeführt hat.
In seiner Eigenschaft als stellvertre-
tender Direktor des Instituts für Krimi-
nalistik war Stanislav Makshakov Leiter
des Einsatzteams, das an der Vorberei-
tung und Durchführung der Vergiftung
von Alexej Nawalny mit einem Ner-
venkampfstoff vom Typ Nowitschok
am 20. August 2020 in Tomsk beteiligt
war, der einen Einsatz chemischer
Waffen im Sinne des Chemiewaffen-
übereinkommens darstellt.
Daher war Stanislav Makshakov an den
Vorbereitungen für den Einsatz chemi-
scher Waffen beteiligt, ist für den Ein-
satz chemischer Waffen verantwortlich
und hat technische und materielle
Unterstützung für den Einsatz chemi-
scher Waffen geleistet.

23. Vladimir Mik-
haylovich BOG-
DANOV

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
17.7.1958
Geburtsort:
Moskau,
Russische
Föderation
Staatsangehörigkeit:
russisch

Vladimir Bogdanov ist Leiter des Spezi-
altechnologiezentrums des Inlandsge-
heimdienstes der Russischen Födera-
tion (FSB), das dem Institut für Krimi-
nalistik übergeordnet ist. In dieser
Eigenschaft überwacht und kontrolliert
Vladimir Bogdanov die Tätigkeiten
dieser Einrichtungen.
Der FSB hat über einen langen Zeit-
raum Operationen zur genauen Über-
wachung der Tätigkeiten von Alexej
Nawalny durchgeführt, auch während
Nawalnys Reise nach Tomsk, wo er am
20. August 2020 mit einem Nerven-
kampfstoff vom Typ Novitschok ver-
giftet wurde. Diese Vergiftung stellt
einen Einsatz chemischer Waffen im
Sinne des Chemiewaffenübereinkom-
mens dar.
Vladimir Bogdanov hat in seiner Eigen-
schaft als Leiter des Spezialtechnologie-
zentrums des FSB den operativen
Rahmen für die Überwachung und die
versuchte Ermordung von Alexej
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Nawalny bereitgestellt und entspre-
chende Anweisungen erteilt.
Daher war er an den Vorbereitungen
für den Einsatz chemischer Waffen
beteiligt, ist für den Einsatz chemischer
Waffen verantwortlich und hat techni-
sche und materielle Unterstützung für
den Einsatz chemischer Waffen
geleistet.

24. Chadi HOURA-
NIEH

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
29.5.1979
Geburtsort:
Damaskus,
Syrien
Staatsangehörigkeit:
kanadisch

Chadi Houranieh ist Miteigentümer des
Unternehmens MHD Nazier Houra-
nieh & Sons Co, das in der Metallin-
dustrie tätig ist und dem Syrian Studies
and Research Centre (SSRC) Materia-
lien liefert, die bei der Herstellung von
Trägersystemen für chemische Waffen
verwendet werden.
Daher ist Chadi Houranieh für die
materielle Unterstützung bei der Her-
stellung chemischer Waffen verant-
wortlich und ist an Vorbereitungen für
den Einsatz chemischer Waffen betei-
ligt, womit er zur anhaltenden Bedro-
hung durch die Verbreitung und den
Einsatz chemischer Waffen beiträgt.

25. Mohammad Nazier
HOURANIEH

Geschlecht: männ-
lich
Geburtsdatum:
6.5.1976
Geburtsort:
Damaskus,
Syrien
Staatsangehörigkeit:
kanadisch

Mohammad Nazier Houranieh ist Mit-
eigentümer des Unternehmens MHD
Nazier Houranieh & Sons Co, das in
der Metallindustrie tätig ist und dem
Syrian Studies and Research Centre
(SSRC) Materialien liefert, die bei der
Herstellung von Trägersystemen für
chemische Waffen verwendet werden.
Daher ist Mohammad Nazier Houra-
nieh für die materielle Unterstützung
bei der Herstellung chemischer Waffen
verantwortlich und ist an Vorberei-
tungen für den Einsatz chemischer
Waffen beteiligt, womit er zur anhal-
tenden Bedrohung durch die Verbrei-
tung und den Einsatz chemischer
Waffen beiträgt.

B. Unternehmen und OrganisationenB. Unternehmen und Organisationen
Name Angaben zur Iden-

tität
Gründe

1. Zentrum für wis-
senschaftliche Stu-
dien und For-
schung (SSRC)

alias Centre
d'Études et de
Recherches Scienti-
fiques (CERS),

Das Zentrum für wissenschaftliche Stu-
dien und Forschung (SSRC) ist die zen-
trale Organisation des syrischen
Regimes für die Entwicklung chemi-
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Centre de
Recherche de
Kaboun
Adresse: Barzeh
Street, Po Box
4470, Damascus

scher Waffen. Das SSRC ist für die Ent-
wicklung und Herstellung chemischer
Waffen und der Raketen als deren Trä-
germittel zuständig und auf mehrere
Standorte in Syrien verteilt.

2. Staatliches wissen-
schaftliches For-
schungsinstitut für
organische Chemie
und Technologie
(GosNIIOKhT)

Adresse: Shosse
Entuziastov 23,
11124 Moscow,
Moscow Oblast,
Russia;
Telefon: +7 (495)
673 7530; Fax: +7
(495) 673 2218;
Internet:
http://gosniiokht.ru
E-Mail:
dir@gosniiokht.ru

Das staatliche wissenschaftliche For-
schungsinstitut für organische Chemie
und Technologie (GosNIIOKhT) ist
ein staatliches Forschungsinstitut und
hat die Verantwortung für die Vernich-
tung der von der Sowjetunion über-
nommenen chemischen Waffenbe-
stände. In seiner ursprünglichen Rolle
vor 1994 war das Institut an der Ent-
wicklung und Herstellung chemischer
Waffen, einschliesslich des jetzt als
"Nowitschok" bekannten toxischen
Nervenkampfstoffs, beteiligt. Nach
1994 nahm dieselbe Einrichtung am
Regierungsprogramm für die Vernich-
tung der von der Sowjetunion über-
nommenen Bestände chemischer
Waffen teil. Am 20. August 2020 ist
Alexej Nawalny schwer erkrankt und
wurde in ein Krankenhaus in Omsk,
Russische Föderation, eingeliefert. Am
22. August 2020 wurde er in ein Kran-
kenhaus in Berlin, Deutschland, verlegt.
Ein Fachlabor in Deutschland hat
anschliessend eindeutige Beweise, die
auch von Laboren in Frankreich und
Schweden bestätigt wurden, gefunden,
dass Alexej Nawalny mit einem toxi-
schen Nervenkampfstoff der
Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde.
Dieser toxische Nervenkampfstoff steht
in der Russischen Föderation nur staat-
lichen Stellen zur Verfügung. Der Ein-
satz eines toxischen Nervenkampfstoffs
der Nowitschok-Gruppe ist daher nur
möglich, wenn das Institut seiner Ver-
antwortung, Bestände an chemischen
Waffen zu vernichten, nicht nachge-
kommen ist.

3. MHD Nazier Hou-
ranieh & Sons Co

Adresse: Zoukak Al
Jin Abed Al
Rahman Bn Al
Kassem Street.

Das Unternehmen MHD Nazier Hou-
ranieh & Sons Co ist in der Metallin-
dustrie tätig und liefert dem Syrian Stu-
dies and Research Centre (SSRC) Mate-
rialien, die bei der Herstellung von Trä-
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Damaskus,
Syrien;
Telefon: (+963)
11-2210758,
(+963) 11-2224349;
Fax: (+963)
11-2235892;
Internet:
https://houranieh.com/
E-Mail:
info@houranieh.com

gersystemen für chemische Waffen ver-
wendet werden.
Daher leistet das Unternehmen MHD
Nazier Houranieh & Sons Co materi-
elle Unterstützung bei der Herstellung
chemischer Waffen und ist an Vorberei-
tungen für den Einsatz chemischer
Waffen beteiligt, womit es zur anhal-
tenden Bedrohung durch die Verbrei-
tung und den Einsatz chemischer
Waffen beiträgt.

4. Radiological Che-
mical and Biolo-
gical Defence
Troops of the
Ministry of
Defence of the Rus-
sian Federation
(Radiologische,
chemische und bio-
logische Abwehr-
truppen des Vertei-
digungsministe-
riums der Russi-
schen Föderation)

Adresse: Corpus 2,
Building 22, Frunze
Embankment,
119160 Moskau,
Russische Födera-
tion
Website:
https://eng.mil.ru/
en/structure/forces/
ground/structure/
rhbz.htm
Registriernummer:
1037739635890
Persönliche Steueri-
dentifikations-
nummer (Taxpayer
Personal Identifica-
tion Number,
INN): 7704195013

Die Radiological Chemical and Biolo-
gical Defence Troops (die radiologi-
schen, chemischen und biologischen
Abwehrtruppen) sind in den russischen
Streitkräften für die chemische und bio-
logische Kriegsführung zuständig. In
dieser Funktion sind die Radiological
Chemical and Biological Defence
Troops am Einsatz chemischer Waffen
durch die Russische Föderation betei-
ligt. Unter diese fallen Mittel zur
Bekämpfung von Unruhen, wie etwa
CS-Gas, die von den russischen Streit-
kräften in der Ukraine als Mittel der
Kriegführung unter Missachtung von
Artikel I Abs. 5 des Chemiewaffen-
übereinkommens, dem Russland als
Vertragsstaat angehört, eingesetzt
wurden. Der Einsatz von CS-Gas
wurde durch Berichte der Organisation
für das Verbot chemischer Waffen
(OVCW) im November 2024 und
Februar 2025 nach Besuchen zur tech-
nischen Unterstützung in der Ukraine
bestätigt.
Die Radiological Chemical and Biolo-
gical Defence Troops sind also an dem
Einsatz chemischer Waffen beteiligt.

5. 27th Scientific
Centre of the
Ministry of
Defence of the Rus-
sian Federation (27.
wissenschaftliches
Zentrum des russi-
schen Verteidi-
gungsministeriums)

Adresse: 51 st Kho-
roshevsky Passage,
123007 Moskau,
Russische Födera-
tion
Telefon: + 7 (495)
945 76 96
Persönliche Steueri-
dentifikations-
nummer (Taxpayer
Personal Identifica-

Das Russian Ministry of Defence 27th
Scientific Centre (das 27. wissenschaft-
liche Zentrum des russischen Verteidi-
gungsministeriums) ist eine untergeord-
nete Einheit der Radiological, Chemical
and Biological Defence Troops. Als
eine der führenden Forschungseinrich-
tungen innerhalb des russischen Mili-
tärs gehört es zum russischen Militär
und steht in Verbindung mit der Ent-

Ein- und Ausfuhr. Zahlungsverkehr 946.225.0

Fassung: 01.10.2025 21

https://houranieh.com/
https://eng.mil.ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm
https://eng.mil.ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm
https://eng.mil.ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm
https://eng.mil.ru/en/structure/forces/ground/structure/rhbz.htm


tion Number,
INN): 7714676767
Website:
http://eng.mil.ru/
en/science/sro/
informa-
tion.htm?id=10992@morfOrgScience
E-Mail:
fin27cnii@mail.ru
Verbundene Orga-
nisation: Radiolo-
gical Chemical and
Biological Defence
Troops of the
Ministry of
Defence of the Rus-
sian Federation
(Radiologische,
chemische und bio-
logische Abwehr-
truppen des Vertei-
digungsministe-
riums der Russi-
schen Föderation)

wicklung und dem Einsatz chemischer
Kampfstoffe.
Das Russian Ministry of Defence 27th
Scientific Centre ist also mit den Radio-
logical, Chemical and Biological
Defence Troops verbunden.

6. 33rd Central Scien-
tific Research and
Testing Institute of
the Ministry of
Defence of the Rus-
sian Federation (33.
zentrales wissen-
schaftliches For-
schungs- und Ver-
suchsinstitut des
russischen Verteidi-
gungsministeriums)

Adresse: 1 Ulitsa
Krasnoznamen-
naya, Volsk-18/
Shikhany, Saratov
Oblast, Russische
Föderation; Kras-
noznamennaya
Street 1, Volsk-18,
Saratov, 412918
Russische Födera-
tion
Telefon: + 7 (343)
255 99 88
Persönliche Steueri-
dentifikations-
nummer (Taxpayer
Personal Identifica-
tion Number,
INN): 6441013942
/ 644101001
Website:
https://ens.mil.ru/
science/SRI/infor-
ma-
tion.htm?id=12027@morfOrgScience
E-Mail: 33cnii-
fes@mil.ru

Das Russian Ministry of Defence 33rd
Central Scientific Research and Testing
Institute (das 33. zentrale wissenschaft-
liche Forschungs- und Versuchsinstitut
des russischen Verteidigungsministe-
riums) ist eine untergeordnete Einheit
der Radiological, Biological and Che-
mical Defence Troops. Als eine der füh-
renden chemischen Forschungs- und
Versuchseinrichtungen innerhalb des
russischen Militärs gehört es zum russi-
schen Militär und steht in Verbindung
mit der Entwicklung und dem Einsatz
chemischer Kampfstoffe.
Das Russian Ministry of Defence 33rd
Central Scientific Research and Testing
Institute ist also mit den Radiological,
Chemical and Biological Defence
Troops verbunden.
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1 Ingress abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 462.

2 Art. 1 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 462.

3 Art. 1 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 462.

4 Art. 1 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 462.

5 Art. 1 Abs. 6 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 462.

6 Art. 1 Abs. 7 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 462.

7 Art. 4 Abs. 2 eingefügt durch LGBl. 2025 Nr. 462.

8 Art. 6 abgeändert durch LGBl. 2025 Nr. 462.

9 Anhang abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 279, LGBl. 2022 Nr. 325 und LGBl. 2025 Nr.
291.
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